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1. Namentlicher Eintrag von GbR-Gesellschaftern in das Grundbuch 
 

Änderung des BGB - Neuer § 899a BGB 

 
Der Deutsche Bundestag hat am 18.6.2009 beschlossen, einen neuen § 899a BGB zu 
schaffen. Die Vorschrift lautet: "Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch 
eintragen, so wird in Ansehung des eingetragenen Rechts auch vermutet, dass 
diejenigen Personen Gesellschafter sind, die nach § 47 Abs. 2 Satz 2 GBO ins Grundbuch 
eingetragen sind, und dass darüber hinaus keine weiteren Gesellschafter vorhanden 
sind. Die §§ 892 - 899 gelten bezüglich der Eintragung der Gesellschafter entsprechend." 

 

Alte Rechtslage 
 

Im Jahr 2001 hatte der Bundesgerichtshof bereits die Rechtsfähigkeit der GbR 
anerkannt. Anfang Dezember 2008 entschied der BGH weiter, dass eine GbR auch allein 
unter ihrem Namen im Grundbuch eingetragen werden kann. Die bis dahin zwingende 
Eintragung der Gesellschafter entfiel. Hierauf hat der Gesetzgeber reagiert. Künftig 
müssen nach der grundbuchrechtlichen Vorschrift des § 47 GBO auch wieder die 
Gesellschafter namentlich ins Grundbuch eingetragen werden. 

 

Neue Rechtslage 

 
§ 899a BGB ist die materiellrechtliche Ergänzung der grundbuchrechtlichen 
Neuregelung. Die Bestimmung begründet sowohl eine positive als auch eine negative 
Vermutung. Positiv wird vermutet, dass diejenigen Personen Gesellschafter sind, die als 
solche im Grundbuch eingetragen sind. Negativ wird vermutet, dass die GbR keine 
weiteren Gesellschafter hat. Kombiniert führt dies zu der Vermutung, dass die GbR 
ordnungsgemäß vertreten ist, wenn diejenigen Personen in ihrem Namen handeln, die 
als ihre Gesellschafter im Grundbuch stehen. Weiter wird vermutet, dass die GbR 
tatsächlich noch existiert, auch wenn diese in Wahrheit, z. B. durch Anwachsung, 
liquidationslos erloschen und kein Gesellschafter mehr vorhanden ist. 

 

Konsequenz 
In Verbindung mit § 892 BGB führt die neue Vorschrift dazu, dass gegenüber einem 
gutgläubigen Erwerber nur diejenigen Personen als Gesellschafter gelten, die als solche 
im Grundbuch verlautbart sind. Gewährleistet wird also ein gutgläubiger Erwerb von 
einem nicht ordnungsgemäß vertretenen oder gar nicht (mehr) existenten Rechtsträger. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung verabschiedet 
 

Gesetzesziele 

 
Mit dem Gesetz soll die Nutzung von sog. Steueroasen eingedämmt werden. 
Verweigern Staaten gegenüber deutschen Finanzbehörden Auskünfte, soll das künftig 
Auswirkungen auf inländische Steuerregelungen haben. Betroffen sind Länder, die sich 
nicht an die Standards der OECD halten. Sie fördern oder begünstigen damit die 
Steuerhinterziehung durch Bürger anderer Staaten. Um dem entgegenzuwirken, sollen 
steuerliche Regelungen eingeschränkt, den Finanzbehörden erweiterte Prüfungsrechte 
eingeräumt und natürlichen Personen erweiterte Mitwirkungs- und 
Aufbewahrungspflichten hinsichtlich ihrer Kapitalanlagen im Ausland auferlegt werden. 
Damit sollen im Ergebnis der Geschäftsverkehr mit unkooperativen Ländern sowie die 
dortige Geldanlage erschwert werden. 

 

Maßnahmen 

 
Das Gesetz enthält eine Reihe von Kontrollen, Beschränkungen, Nachweispflichten und 
Sanktionen. Die hierzu notwendigen Rechtsverordnungen müssen noch von der 
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen werden. Der Abzug von 
Betriebsausgaben/Werbungskosten kann künftig von der Erfüllung besonderer 
Mitwirkungs- und Nachweispflichten abhängig gemacht werden. Gleiches gilt für 
Steuerbefreiungen für Dividenden. Für die Entlastung von Kapitalertragsteuer und 
Abgeltungsteuer kann der Nachweis der Identität der natürlichen Personen verlangt 
werden. Abgeltungsteuer bzw. Teileinkünfteverfahren werden von der Bevollmächtigung 
der Finanzbehörde abhängig gemacht, im Namen des Anlegers mögliche 
Auskunftsansprüche gegenüber den Kreditinstituten geltend zu machen. Die 
Finanzbehörde kann die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verlangen. Wird die 
Abgabe verweigert oder kommt der Steuerpflichtige seinen Mitwirkungspflichten nicht 
nach, kann die Finanzbehörde eine Schätzung der Besteuerungsgrundlagen vornehmen. 
Es wird dann widerlegbar vermutet, dass der Steuerpflichtige über Einkünfte im Ausland 
verfügt. Zudem besteht künftig eine Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren, sofern die 
Summe der positiven Einkünfte mehr als 500.000 EUR im Jahr beträgt. In diesen Fällen 
ist auch eine Außenprüfung generell ohne besondere Begründung zulässig. Die 
Zollkontrollen wurden über die Barmittel hinaus auf Verdachtsmomente der 
Steuerhinterziehung sowie Betrug zum Nachteil der Sozialleistungsträger ergänzt. Damit 
können Kontounterlagen zwecks Durchführung der weiteren Ermittlungen weitergeleitet 
werden. Eines Anfangsverdachts im strafprozessualen Sinne bedarf es hierfür nicht. 

 



 

 

 

 
 

3. Bundestag verabschiedet Erbrechtsreform 

 

Hintergrund 
Am 2.7.2009 hat der Bundestag vor dem Hintergrund sich wandelnder gesellschaftlicher 
Wertvorstellungen eine Reform des Erbrechts beschlossen. Besonderes Augenmerk legt 
der Gesetzgeber dabei auf das Pflichtteilsrecht, die bessere Honorierung von 
Pflegeleistungen und das Verjährungsrecht. Zu den Kernregelungen der Reform im 
Einzelnen: 

 

Inhalt der Reform 

 
Modernisierung der Pflichtteilsentziehungsgründe: Zur Stärkung der Testierfreiheit des 
Erblassers werden die bisher für die einzelnen Pflichtteilsberechtigten uneinheitlich 
geregelten Pflichtteilsentziehungsgründe vereinheitlicht. Gleichzeitig wird die Schwelle 
der Schwere der Straftaten, die zur Pflichtteilsentziehung berechtigen, herabgesetzt und 
der geschützte Personenkreis erweitert. Bisher war eine Pflichtteilsentziehung in der 
Regel nur möglich, wenn eine schwere Straftat gegen das Leben des Erblassers vorlag. 
Erweiterung der Stundungsgründe: Besteht das Vermögen des Erblassers im 
Wesentlichen aus einem Eigenheim oder einem Unternehmen, soll es zukünftig 
einfacher möglich sein, den Pflichtteilsanspruch zu stunden, um nicht diese Kernwerte 
verwerten zu müssen, um den Pflichtteil leisten zu können. Verkürzung der Verjährung: 
Bislang verjähren erbrechtliche Ansprüche in 30 Jahren, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes geregelt ist. Dabei versteht die Rechtsprechung als erbrechtlichen Anspruch alle 
Ansprüche, die dem Erbrecht des BGB entstammen. Zukünftig wird die Verjährung 
dieser erbrechtlichen Ansprüche entsprechend der Regelverjährung des Schuldrechts 
drei Jahre betragen, es sei denn, es ist ausdrücklich eine längere Verjährung angeordnet. 
Von der Änderung der Verjährungsregelungen sind auch die familienrechtlichen 
Ansprüche betroffen. Gleitende Ausschlussfrist bei Pflichtteilsergänzung: Bisher sind bei 
den sogenannten Pflichtteilsergänzungsansprüchen alle Schenkungen des Erblassers an 
Dritte innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Todestag zu berücksichtigen, die dann 
den Pflichtteilsergänzungsanspruch auslösen. Zukünftig werden Schenkungen über den 
Zehnjahreszeitraum hinweg "abgeschrieben". Das heißt, dass je Jahr, das seit der 
Schenkung vergangen ist, ein Zehntel des Schenkungsbetrags sich nicht erhöhend 
auswirkt. Bessere Honorierung von Pflegeleistungen: Bislang musste ein Abkömmling, 
der bei der Nachlassverteilung für von ihm erbrachte Pflegeleistungen besonders 
honoriert werden sollte, auf berufliches Einkommen verzichten. Dies wird zukünftig nicht 
mehr notwendig sein. Allerdings werden gesetzlich weiterhin nur Abkömmlinge 
privilegiert. 

 

Erste Anmerkungen 

 
Über die Ausgestaltung der Reform kann man unterschiedlicher Auffassung sein. 
Insbesondere bei der Honorierung von Pflegeleistungen ist der Gesetzgeber hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben. Insbesondere pflegende Schwiegerkinder sind 
unberücksichtigt geblieben. Die "Abschreibung" von Schenkungen dürfte aber 
erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Allerdings gilt weiterhin, dass bei 
Schenkungen an den Ehegatten die Zehnjahresfrist nicht vor Auflösung der Ehe beginnt. 

 



 

 

 

4. Steuerklassenwechsel zur Elterngelderhöhung erlaubt 
Kernaussage 
Der während einer Schwangerschaft veranlasste Wechsel der Lohnsteuerklasse ist bei 
der Bemessung des Elterngeldes zu berücksichtigen. Elterngeld wird grundsätzlich nach 
dem durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommen des Berechtigten in den 
letzten zwölf Monaten vor dem Monat der Geburt des Kindes berechnet. Dabei sind die 
auf dieses Einkommen entfallenden Steuern abzuziehen. Das Elterngeld beträgt 67 % 
des so ermittelten Einkommens. 

Sachverhalt 
In dem einen Fall war die Steuerklasse der verheirateten Klägerin während ihrer 
Schwangerschaft von IV auf III, in dem anderen Fall von V auf III geändert worden. Dies 
führte zu geringeren monatlichen Steuerabzügen vom Arbeitsentgelt der Klägerinnen. 
Gleichzeitig stiegen allerdings die von ihren Ehegatten (jetzt nach Steuerklasse V) 
entrichteten Einkommensteuerbeträge so stark an, dass sich auch die monatlichen 
Steuerzahlungen der Eheleute insgesamt deutlich erhöhten. Dieser Effekt wurde bei der 
späteren Steuerfestsetzung wieder ausgeglichen. Das beklagte Bundesland warf den 
Klägerinnen Missbrauch vor. 

Entscheidung 
Entgegen der Ansicht des beklagten Freistaates ist das Verhalten der Klägerinnen nicht 
als rechtsethisch verwerflich und damit als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Der 
Steuerklassenwechsel war nach dem Einkommensteuergesetz erlaubt. Seine 
Berücksichtigung ist durch Vorschriften des Bundeselterngeld- und 
Erziehungszeitengesetzes (BEEG) weder ausgeschlossen noch in sonstiger Weise 
beschränkt. Nach dem erkennbaren gesetzlichen Schutzzweck lässt sich ein 
Missbrauchsvorwurf nicht hinreichend begründen. Die Möglichkeit eines derartigen 
Steuerklassenwechsels ist im Gesetzgebungsverfahren erörtert worden, ohne dass dabei 
von Rechtsmissbrauch die Rede war. Trotz der inzwischen in mehreren Bundesländern 
anhängigen Rechtsstreitverfahren, die erstinstanzlich teilweise zulasten der Verwaltung 
ausgegangen sind, ist auch im Rahmen des Ersten Gesetzes zur Änderung des BEEG auf 
eine begrenzende Regelung verzichtet worden. 

 

5. Fremdwährungsverbindlichkeiten: Keine Teilwertabschreibung 
Einführung 
Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag zu bewerten. Jedoch 
kann bei voraussichtlich dauernder Wertminderung der "höhere" Teilwert angesetzt 
werden. 

Entscheidung 
Eine GbR hatte in 1999 ein in 1996 in japanischen Yen (JPY) aufgenommenes Darlehen 
mit dem zum Bilanzstichtag aufgrund von Wechselkursänderungen höheren Teilwert 
angesetzt. Die Betriebsprüfung lehnte die Teilwertabschreibung als nicht zulässig ab, da 
die Werterhöhung nicht von Dauer sei. Der BFH hat die Revision als unbegründet 
zurückgewiesen. Fremdwährungsverbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu bewerten, der sich aus dem Kurs im Zeitpunkt der 
Darlehensaufnahme ergibt. Der Teilwert kann angesetzt werden, wenn er aufgrund einer 
voraussichtlich dauernden Wertveränderung höher ist als der ursprüngliche 
Rückzahlungsbetrag. Kurserhöhungen der Währung verändern den Rückzahlungsbetrag 
und damit den Teilwert.  



 

 

 

 

 

Ob bei Fremdwährungsverbindlichkeiten eine Veränderung des Währungskurses zum 
Bilanzstichtag eine voraussichtlich dauerhafte Teilwerterhöhung ist, hängt maßgeblich 
von der Laufzeit der Verbindlichkeit ab. Bei Fremdwährungsverbindlichkeiten, die - wie 
im Streitfall - eine Restlaufzeit von ca. 10 Jahren haben, ist davon auszugehen, dass sich 
Währungsschwankungen grundsätzlich ausgleichen. 

Konsequenz 
Bei längerfristigen Fremdwährungsverbindlichkeiten begründet ein Kursanstieg 
grundsätzlich keine voraussichtlich dauernde Teilwerterhöhung. 

 

 

6. Grenzenlose GmbH 
 

Kernaussage 
Nach Inkrafttreten der GmbH-Reform kann jeder Ausländer als Geschäftsführer einer 
GmbH bestellt werden. Die Neufassung des GmbHG (§ 4a) erlaubt es, dass eine 
deutsche GmbH ihren Verwaltungssitz an jeden beliebigen Ort im Ausland verlegen 
kann. 

Sachverhalt 
Die Klägerin war eine im Handelsregister eingetragene GmbH. Sie beantragte, einen 
Geschäftsführer mit iranischer Staatsangehörigkeit zu bestellen. Der Aufenthalt in 
Deutschland war dem Iraner nur mit einem Visum gestattet. Der Antrag wurde seitens 
des Registergerichts abgelehnt mit der Begründung, dass Ausländer, die nicht Bürger 
eines EU-Staates seien, zu Geschäftsführern einer GmbH nur bestellt werden dürften, 
wenn sie die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllten, um jederzeit in die 
Bundesrepublik einreisen zu können. Ein iranischer Staatsangehöriger könne dies 
aufgrund der Visumspflicht nicht. Die Beschwerde dagegen blieb vor dem LG erfolglos. 
Auf die weitere Beschwerde hob das OLG die Zwischenverfügung auf. 

Entscheidung 
Durch die Novellierung des GmbH-Gesetzes können deutsche Gesellschaften ihren 
Verwaltungssitz an jeden beliebigen Ort im Ausland verlegen, ihre Geschäfte also auch 
vollständig im oder aus dem Ausland tätigen. Dies war nach der alten Fassung des 
GmbHG nicht möglich. Die zu dieser Zeit bestellten Geschäftsführer mussten aus 
Deutschland oder einem EU-Staat stammen, um ihre gesetzlich übertragenen Aufgaben 
wahrnehmen zu können. Nur so war sichergestellt, dass ein im Ausland ansässiger 
Geschäftsführer jederzeit die Möglichkeit hatte, ohne Komplikationen nach Deutschland 
einzureisen. Dies ist zwar bei einem iranischen Staatsbürger aufgrund der Visumspflicht 
nicht möglich, jedoch erlaubt die Neufassung des GmbHG, dass die GmbH an jedem 
beliebigen Ort residieren darf. Die heutigen Möglichkeiten der Kommunikation erlauben 
über Staatsgrenzen hinweg eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der gesetzlichen 
Aufgaben eines Geschäftsführers auch vom Ausland aus. Schließlich können auch viele 
Anträge, wie z. B. ein solcher auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, formlos vom 
Ausland aus gestellt werden. 

Konsequenz 
Wird in einigen Ausnahmefällen das persönliche Erscheinen des Geschäftsführers 
angeordnet und gleichzeitig das Einreisevisum verweigert, so liegt darin ein 
widersprüchliches Verhalten des Staates. Die Wirksamkeit einer Bestellung zum 
Geschäftsführer kann hiervon nicht abhängen. 

 



 

 

Wir bemühen uns immer aktuell und fachlich umfassend zu sein. 

Jedoch ersetzt dies die nicht Einzelberatung. 

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. 

 


